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Sprechen Sie uns an, 

wir beraten Sie gerne. 

 

 

 

 

 

Reibold, Guthier & Partner GbR 

Weiherhausstr. 8b 

64646 Heppenheim 

 

Telefon:  06252/9909-0 

Fax:  06252/9909-50 

Email:  zentrale@reibold-guthier.de 

 

www.reibold-guthier.de 

 

Kanzleistandort Weinheim : 

Thaddenstr. 14a 

69469 Weinheim 

Telefon:  06201/3797176 

Fax:  06201/3797199 

 

 

 

Informationen zur 

ORDNUNGSGEMÄßEN 

RECHNUNG 
erteilt Ihnen Oliver Eberle,  

Steuerberater 

 



Die ordnungsgemäße 

Rechnung 
 

Unternehmer sind, bei Leistungen im Zu-

sammenhang mit einem Grundstück oder 

bei Leistungen einen anderen Unterneh-

mer für dessen Unternehmen, steuerrecht-

lich verpflichtet, Rechnungen auszustel-

len. 

 

Eine ordnungsgemäße Rechnung muss 

folgende Angaben enthalten: 

 

- Namen und Anschrift des leistenden 

Unternehmers und des Leistungsemp-

fängers  

- Eine fortlaufende Rechnungsnum-

mer, die zur Identifizierung der Rech-

nung vom Rechnungsaussteller ein-

malig vergeben wird, 

- Eigene Steuernummer oder eigene 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

- Das Ausstellungsdatum 

- Liefer- oder Leistungszeitpunkt; in 

Fällen von Vorkasse- oder Abschlags-

zahlungen sind Besonderheiten  

 

zu beachten. Dies gilt auch, wenn der 

Leistungszeitpunkt noch nicht bekannt 

ist. 

- Menge und Art (handelsübliche Be-

zeichnung) der gelieferten Gegenstän-

de oder Umfang und Art der sonstigen 

Leistung 

- Die nach Steuersätzen und einzelnen 

Steuerbefreiungen aufgeschlüsselten 

jeweiligen Nettobeträge (Entgelte) 

sowie jede im Voraus vereinbarte Min-

derung des Entgelts (Rabatte), sofern 

sie nicht bereits im Entgelt berücksich-

tigt ist, 

- Den jeweils anzuwendenden Steuer-

satz sowie den auf das jeweilige Ent-

gelt entfallenden Steuerbetrag 

- Einen entsprechenden Hinweis im Fall 

einer Steuerbefreiung 

- Im Falle einer Bau-, Reparatur-, Service-

rechnung o. ä. für Arbeiten an einem 

Grundstück oder Gebäude einen Hin-

weis auf die zweijährige Aufbewah-

rungspflicht des Leistungsempfängers 

für Leistungen im nichtunternehmeri-

schen Bereich.  

 

Rechnungen, deren Gesamtbetrag (incl. 

USt) 150 Euro nicht übersteigt (Kleinbe-

tragsrechnungen), müssen nur folgende 

Angaben enthalten: 

 

- Namen und Anschrift des leistenden 

Unternehmers  

- Das Ausstellungsdatum 

- Menge und Art der gelieferten Ge-

genstände oder Umfang und Art der 

sonstigen Leistung 

- Das Entgelt und den darauf entfallen-

den Steuerbetrag für die Lieferung 

oder sonstige Leistung in einer Sum-

me sowie den anzuwendenden Steu-

ersatz  

- Im Fall einer Steuerbefreiung einen 

Hinweis darauf, dass für die Lieferung 

oder sonstige Leistung eine Steuerbe-

freiung gilt 

 

In Fällen des Wechsels der Steuerschuld-

nerschaft auf den Leistungsempfänger 

("§ 13b UStG"), ist ein entsprechender 

Hinweis auf der Rechnung zu vermerken. 

 

Fehlen in der Rechnung notwendige In-

halte, sind die Voraussetzungen für den 

Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers 

nicht gegeben. 

 

Besondere Vorschriften gelten bei Aus-

landssachverhalten, Reiseleistungen, Diffe-

renzbesteuerung etc. 

 

Unsere Informationen beruhen auf dem 

Rechtsstand 26. Januar 2015. 

 


